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Norm

AuslBG §2 Abs2;

AuslBG §2 Abs4;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 99/21/0257

Rechtssatz

Schon aus der Verwendung des Wortes "insbesondere" in § 2 Abs 4 AuslBG ergibt sich, dass die Aufzählung in § 2 Abs.

4 AuslBG keinesfalls abschließend ist und auch andere als die darin genannten Fälle unter den Begri@ der

Beschäftigung iSd AuslBG subsumiert werden können.

Schlagworte

Auslegung Diverses VwRallg3/5
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